
              20.01.2022 
Änderungsantrag      HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Abführung an das Sondervermögen 
 
Einzelplan: 17 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel: 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge 
Buchungskreis: 2550 

 
 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
 
Kameraler Haushalt:         Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von Um auf 
634 Zuweisung an das Sondervermögen „Hessens 

gute Zukunft sichern“ 
215.225.000 -215.225.000 0 

 
Der Titel entfällt. 
 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Infolge der Aufhebung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes entfallen die Abführungen aus dem Kernhaushalt für die Zins- 
und Tilgungsleistungen für Kredite des Sondervermögens. 
 

 
 

Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 

Drucksache 20/7684  

 

 
 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

 


